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Erfordernis der dringlichen Klärung aus aktuellem Anlaß:

Aufsichtspflichtverletzung der Landesregierung von Baden-Württemberg gegenüber der Universität Tübingen. 

Aktueller Anlaß:
Verhaftung des deutschen Staatsbürgers Dr. Ryke Geerd Hamer am 9.9.2004 in Spanien, angeblich auf Betreiben der Justiz in Frankreich. (Die gegenwärtige konsularische Betreuung des Dr. Hamer erfolgt durch das Auswärtige Amt/Deutsche Botschaft in Madrid.)

Dringlicher Klärungsbedarf der tatsächlichen Ursachen dieser Verhaftung, ohne falsche Rücksichtnahme zum Zwecke der Sicherstellung des rechtsstaatlichen Umganges mit dieser Gesamtangelegenheit in Europa.

Durchschriftlich:
Auswärtiges Amt, Berlin und interessierte Bürger in Europa

Sehr geehrter Herr Minister Prof. Frankenberg!

Am 9.9.2004 wurde der deutsche Staatsbürger Dr. med. Ryke Geerd Hamer, angeblich auf Betreiben der Justiz in Frankreich, zum Zwecke der Auslieferung an Frankreich, in Spanien verhaftet.

Die rechtliche und sachliche Begründung dieser Verhaftung ist bisher für die Öffentlichkeit, für Bürger in Europa, mehr als undurchsichtig.

Die Verhaftung des Dr. Hamer führte dazu, dass Bürger in Europa, insbesondere in Deutschland jetzt darauf drängen, dass die tatsächlichen Ursachen dieser Verhaftung – ohne falsche Rücksichtnahme auf das Ansehen der tatsächlichen Verursacher – schnellstmöglich geklärt werden.

Aufgrund der Gesamtzusammenhänge drängt sich jetzt noch mehr die Vermutung auf, dass die Verhaftung des Dr. Hamer ursächlich in einer langjährigen, möglicherweise bisher nur fahrlässigen Unterlassung der der Aufsichtspflicht über die Universität Tübingen bzw. deren teils beamtete Hochschullehrer durch die Landesregierung von Baden-Württemberg (Wissenschaftsressort) gründet.

Verwiesen sei darauf, dass es Hinweise darauf gibt, dass hier Handlungen nach § 7 Abs. 1 Nr. 2 des am 30.6.2002 in Kraft getretenen Völkerstrafgesetzbuch (VStGB) (siehe auch Art. II a) u. c) der Völkermordkonvention vom 9.12.1948 i.V.m. GG Art. 25 für den Zeitraum vor dem 30.6.2002) zugrunde liegen und § 13 Abs. 2 VStGB auch die fahrlässige Unterlassung der Beaufsichtigung der der Anordnungsgewalt oder tatsächlichen Kontrolle unterliegenden Täter mit Strafe bedroht ist, wenn dem Vorgesetzten (hier der Landesregierung) das Bevorstehen von Taten nach dem VStGB „ohne weiteres erkennbar war und die er hätte verhindern können“. 

Dieses Anschreiben dient auch dazu sicherzustellen, dass die Landesregierung spätestens ab jetzt, nachweislich über Kenntnisse verfügt.

Zur allgemeinen, insbesondere hier relevanten, grundgesetzlich geregelten Rechtslage:

· Unstrittig grundgesetzlich eingeschränkte Freiheit der Wissenschaft (Lehre) aufgrund GG Art. 5 Abs. 3, zweiter Satz.

und

· GG Art. 20: Bindung an Rechtsstaatlichkeit, Unterwerfung unter Recht und Gesetz

Landläufig wird der Irrtum verbreitet, das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland sichert die „Freiheit der Wissenschaft“ und deshalb sei es dem Staat (hier der Landesregierung) versperrt und zähle nicht zu den Aufgaben des Staates, eine Kontrolle über die Wissenschaft, hier über die Universität Tübingen, Medizinische Fakultät, auszuüben. Das ist ein fundamentaler grundgesetzlicher Irrtum.

GG Art. 5 Abs. 3, zweiter Satz bestimmt eindeutig:

„Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung.“

Es liegt in der Natur der Sache, dass „Lehre“ hier „Wissenschaft und Forschung“ gleichermassen mit einschließt und das Grundgesetz keinesfalls „Wissenschaft und Forschung“ von der Treue zur Verfassung entbindet.

Die grundgesetzlich von einer Universität und dessen lehrenden Mitgliedern abverlangte „Treue zur Verfassung“ beinhaltet selbstverständlich auch, dass von den Organen der Universität, sowie den in der Regel beamteten Professoren, die Treue zu GG Art. 20 Abs. 2 und 3 abzuverlangen ist und die Universität hier sehr wohl der tatsächlichen Kontrolle der Landesregierung unterliegt.

Keinesfalls kann die grundgesetzlich gesicherte Freiheit der Wissenschaft dahingehend ausgelegt und praktiziert werden, dass Organe und Professoren einer Universität sich befugt und berechtigt glauben, sich der ganz konkreten einzelfallbezogenen Rechtsprechung entziehen zu dürfen.

Keinesfalls löst GG Art. 5 Abs. 3 erster Satz die Hochschule und die Professoren aus der durch GG 20 Abs. 3 zwingend abverlangten Bindung an Gesetz und Recht.

Es gibt ernst zu nehmende Hinweise auf folgenden Tatsachverhalt:

Im Oktober 1981 reichte Herr Dr. Ryke Geerd Hamer bei der Medizinischen Fakultät der Universität Tübingen eine Habilitationsschrift ein.

Die Universität Tübingen lehnte die Prüfung der Habilitationsschrift ab.

1986 wurde die Universität Tübingen durch ein Gericht zur Fortsetzung des Habilitationsverfahrens verpflichtet.

Am 3. Januar 1994 wurde ein erfolgloser Vollstreckungsversuch bei der Universität Tübingen durchgeführt.

In dem jetzt erschienen Buch des Dr. Hamer, ist auf S. 299ff eine „Stellungnahme zur Stellungnahme des Gutachtens zur Neuen Medizin“ des Prof. Dr. Hans-Ulrich Niemitz, Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur, Leipzig, Studium generale und Arbeitsstelle Technikgeschichte“ (HTWK) vom 18.3.2004 abgedruckt.

In dieser „Stellungnahme zur Stellungnahme“ geht Prof. Niemitz intensiv auf die Stellungnahme des Prof. Keuth (Wissenschaftstheoretiker) und des Prof. Rassner (Mediziner) (beide: Universität Tübingen) ein, die diese beiden Professoren auf sein (Prof. Niemitz) „Gutachten zur Neuen Medizin“ vom 18.8.2003 dem Gericht vorlegten. Prof. Niemitz hatte sein wissenschaftstheoretisches Gutachten vom 18.3.2003 auf Bitten des Dr. Hamer erstellt.

Auf S. 8f seiner „Stellungnahme zur Stellungnahme“ stellt Prof. Niemitz Auszüge aus dem Verfahren vor dem Verwaltungsgericht Sigmaringen dar. Prof. Niemitz gibt hier als Quelle an: Schwarzenberg, Therese von; 2001: Krebs – heilende Krankheit? S. 156f (in eckigen Klammern stehen Ergänzungen von mir, Niemitz):

„Vor Gericht (am 16.12.86, Verwaltungsgericht Sigmaringen) wurde der Dekan der (Medizinischen) Fakultät Tübingen, Prof. Voigt, gefragt, ob denn Dr. Hamer mit seiner „NEUEN MEDIZIN“ Recht haben könnte. Prof. Voigt bejahte dies mit dem Hinweis: „In der Schulmedizin weiß man über Krebs quasi nichts!“ Der Vorsitzende wollte weiter wissen, ob es stimme, was Dr. Hamer sage, daß man innerhalb von ein bis zwei Tagen zweifelsfrei durch Reproduzierbarkeit an nächstbesten Fällen prüfen könne, ob die „NEUE MEDIZIN“ naturwissenschaftlich richtig ist. Prof. Voigt: „Ob in ein, zwei oder drei Tagen kann ich nicht sagen, aber im Prinzip stimmt es!“ Auf die Zwischenfrage Dr. Hamers, ob sich Prof. Voigt erinnern könne, 1981 versprochen zu haben, daß die „NEUE MEDIZIB“ nach naturwissenschaftlichen Kriterien korrekt auf ihre Richtigkeit in diesem Habilitationsverfahren geprüft würde, antwortete er: „Das stimmt zwar, daß ich das versprochen habe, aber die (Medizinische) Fakultät hat es abgelehnt. Deshalb muss ich die Erfüllung dieses Versprechens zurücknehmen!“ Die (Medizinische) Fakultät lehnte 1981/1982 die Habilitationsarbeit mit 150 : 0 Stimmen ohne Enthaltung ab).“
Hier erkennt man das „Mafiaproblem“: Prof. Voigt erklärt, er sei gezwungen worden, das Versprechen zurückzunehmen. Außerdem sieht man bei der Medizinischen Fakultät ein Abstimmungsverhalten, das in Herrschaftsstrukturen fast immer und in demokratischen Strukturen fast nie zu sehen ist: 100 % ja, 0 % nein. (Warum wagte nicht wenigstens Prof. Voigt dagegen zu stimmen? Warum wagt niemand, geheime Abstimmung zu beantragen – bei so einem brisanten Thema eigentlich eine selbstverständliche Notwendigkeit! Weil ein jeder sich guppen-öffentlich bekennen muß – sonst droht etwas; so will es bekanntermaßen die Mafia-Moral.) Weiter im Zitat:

Der Vorsitzende Richter Dr. Iber ergriff wieder das Wort: „Also Herr Dekan, Sie sagen, der Dr. Hamer könne recht haben, und Sie geben zu, man könne naturwissenschaftlich in ein bis drei Tagen prüfen, ob seine „NEUE MEDIZIN“ richtig ist. Wenn sie aber richtig ist, dann müßten Sie ihn doch habilitieren!“ Prof. Voigt: „Natürlich!“ Vorsitzender Dr. Iber: „Ja, Herr Voigt, nun verstehe ich nichts mehr: Dr. Hamer könnte recht haben sagen Sie und Sie können das in kürzester Zeit nachprüfen, warum prüfen Sie es denn nicht?“ Prof. Voigt: „Wir wollen gar nicht wissen, ob der Dr. Hamer recht hat!“

Hier schreit Prof. Voigt seine Not heraus; er meint: Ich darf es nicht wissen wollen.

Vorsitzender Dr. Iber: „Wie, Sie wollen gar nicht wissen, ob Dr. Hamer mit seiner NEUEN MEDIZIN recht hat? Es ist doch ein Habilitationsverfahren, das müssen Sie doch prüfen!“ Prof. Voigt „Nein, wir müssen nur ein Habilitationsverfahren machen, mit zwei Gutachtern. Ob er recht hat, interessiert nicht!“

......

Vorsitzender Dr. Iber: „Sie wollen das also nicht wissen, obwohl Sie es leicht prüfen könnten und es eigentlich prüfen müßten und obwohl es doch so weitreichende Folgen hätte?“ Prof. Voigt: „Nein, wir wollen es nicht wissen. Und ich werde immer gegen Dr. Hamer stimmen, egal was er schriebt!““

So weit das Zitat nach Prof. Niemitz.

Seit über 17 Jahren, unter der Aufsicht der Landesregierung von Baden-Württemberg, glaubt die Universität Tübingen sich berechtigt, trotz der von der Wissenschaft (Lehre) grundgesetzlich abverlangten „Treue zur Verfassung“, Grundgesetz Art. 20 Abs. 3 absichtlich schwerst verletzen zu dürfen, indem sich die Universität Tübingen an eine verbindliche Gerichtsentscheidung zur Fortsetzung des Habilitationsverfahrens nicht gebunden zu sein glaubt (aufgrund der Wissenschaftsfreiheit nach GG 5.3. erster Satz), einem Gerichtsurteil nicht unterworfen sein zu müssen.

Dieses Verhalten der Universität Tübingen ist nur möglich, aufgrund einer nun 17jährigen fahrlässigen, grobfahrlässigen oder absichtlichen Aufsichtspflicht-verletzung der Landesregierung von Baden-Württemberg (Wissenschaftsminister), die es erst ermöglicht, dass die Universität Tübingen sich der von ihr aufgrund GG Art. 5 Abs. 3 zweiter Satz abverlangten „Treue zur Verfassung“ und damit der Unterwerfung unter dem Recht und Gesetze (und damit auch der konkret auf die Universität Tübingen bezogenen verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung) absichtlich entzieht.

Dieses durch die Landesregierung seit 17 Jahre geduldete Verhalten von beamteten Professoren, die schwere absichtliche Verletzung des GG Art. 20 Abs. 3, durfte die Landesregierung nicht dulden. Eine Fortsetzung einer derartigen schweren Verletzung der grundgesetzlichen Ordnung durch die Universität Tübingen darf die Landesregierung von Baden-Württemberg, vollkommen unabhängig von Interessen Dritter, nicht dulden.

· GG 5.3:Treue Zur Verfassung.

· GG 12 Abs. 1: Freiheit der Berufsausübung, Gesetzesvorbehalt.

Die grundgesetzlich gesicherte Freiheit der Berufsausübung kann, sachlich berechtigt durch GG Art. 12 Abs. 1, zweiter Satz, gesetzlich geregelt werden.

Durch Gesetze (i.S.d. GG 20) ist den Hochschulen und den Hochschullehrern die Aufgabe zugewiesen worden, im Rahmen von Prüfungsentscheidungen, im konkreten Fall die Freiheit der Berufsausübung zu regeln.

Auch hier kann sich die Wissenschaft nicht auf eine generelle Freiheit im Sinne des ersten Satzes des Grundgesetz Art. 5.3 berufen. 

Hier obliegt der Landesregierung von Baden-Württemberg die abschließende Kontrolle.

Das Hinauszögern eines Habiliationsverfahrens, dessen erfolgreicher Abschluss Voraussetzung für die Ausübung des Berufes eines Ordinarius ist, nach einer Gerichtsentscheidung, die die Hochschule zur Fortsetzung des Habilitationsverfahrens verpflichtet, über einen Zeitraum vom 17 Jahren, ist mit der vom Grundgesetz von der „Lehre“ (Wissenschaft) abverlangten „Treue zur Verfassung“ unvereinbar!

Eine Landesregierung, die dieses, wie im konkreten Fall des Habilitationsverfahrens des Dr. Hamer an der Universität Tübingen, fahrlässig, grobfahrlässig oder absichtlich duldet, begeht eine schwere Verletzung der Aufsichtspflicht über die Universität, die der tatsächlichen Kontrolle der Landesregierung unterliegt. Beamtete Professoren unterliegen zweifellos der Kontrolle der Landesregierung.

· GG 5.3: Treue zur Verfassung.

· GG 2.2: Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit in das nur aufgrund eines Gesetzes eingegriffen werden darf.

Im grundlegenden Unterschied, beispielsweise zur wissenschaftlichen Disziplin der Altägyptologie hat die von der Lehre (Wissenschaft) grundgesetzlich abverlangte „Treue zur Verfassung“, im Hinblick auf das „Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit“ der Allgemeinheit, in der Medizinwissenschaft eine große Bedeutung.

Seitens der Landesregierung obliegt hier insbesondere den Landespolizeibehörden und der Staatsanwaltschaft die Aufgabe und die Pflicht, dieses Recht der Allgemeinheit nach GG Art. 2.2., aufgrund der verbindlichen Gesetze, unabhängig vom Ansehen der etwaigen Täter, zu sichern.

Unter Berufung auf den ersten Satz des GG Art. 5 Abs. 3, ist auch die Medizinwissenschaft nicht befugt, ohne gesetzliche Grundlage, in dieses Recht nach GG 2.2. einzugreifen.

Der Medizinwissenschaft kann, aufgrund der Begrenztheit ihrer Erkenntnis-möglichkeiten, nicht zum Vorwurf gemacht werden, dass sie quasi nichts weiß – und auf dieser Grundlage des nahezu Nichtwissens auch riskante Therapien mit einer Wahrscheinlichkeit der Mortalität durch diese Therapien, durchführt bzw. deren Durchführung fördert und duldet.

Im konkreten kann der Medizinwissenschaft nicht vorgeworfen werden, wenn sie, wie Prof. Voigt, Dekan der Medizinischen Fakultät der Universität Tübingen, 1986 vor Gericht bekannte über Krebs nichts weiß. Prof. Voigt vor Gericht (s.o.): „in der Schulmedizin weiß man über Krebs quasi nichts!“ 

Mit der „Freiheit der Wissenschaft“ ist es allerdings aufgrund der von der Lehre abverlangten Treue zur Verfassung, in Bezug auf GG Art. 2.2. unvereinbar, wenn die Lehre (Wissenschaft, hier die Universität Tübingen) für sich das Recht beansprucht, dieses Nichtwissen zu sichern und zu stabilisieren.

Prof. Voigt vor Gericht (s.o.): „Wir wollen gar nicht wissen, ob der Dr. Hamer recht hat!“ ... „Nein, wir wollen es nicht wissen! Und ich werde immer und immer gegen Dr. Hamer stimmen, egal was er schreibt.“

Zur Straftat wird dieses von Prof. Voigt (Universität Tübingen) bekannte Nichtwissen, wenn Wissenschaftler der Universität Tübingen, in der Öffentlichkeit und insbesondere gegenüber Patienten, dieses Nichtwissen absichtlich verschweigen und absichtlich den Irrtum des Wissens erregen, zu dem Zwecke, mittels dieser Irreführung rechtswidrig, in umfangreichen und systematischen Rahmen die Zustimmung zu riskanten Operationen und Medikationen (z.B. Chemotherapie bei medizinischer Krebsdefinition) zu erwirken, die eigenständig geeignet sind, die Zerstörung von Menschen ganz oder teilweise herbeizuführen.

Beim Nachweis der Absicht der Irreführung bei der Nichtwissen als Wissen vorgegaukelt wird, ist hier seit dem 30.6.2002, seit dem Inkrafttreten des Völkerstrafgesetzbuches (VStGB) ein „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ nach § 7 Abs. 1 Nr. 2 VStGB bewiesen. Das VStGB bestimmt die Strafbarkeit von Taten nicht neu, im Sinne des § 1 Strafgesetzbuch (StGB). Das VStGB formuliert lediglich die Völkermordkonvention vom 9.12.1948 konkreter aus, die aufgrund GG 25 auch schon 1986 in der Bundesrepublik Deutschland unmittelbar geltendes Recht war. 

Auf Landesebene obliegt hier der exekutiven Landesjustizbehörde die Aufgabe der Strafverfolgung. Erweist diese sich hierzu als nicht in der Lage oder nicht gewillt, so liegt hier seit dem 1.7.2002, aufgrund des Römischen Statut, die Zuständigkeit beim Internationalen Gerichtshof (IStGH) in Den Haag. Auch etwaig in Bezug auf Mitglieder einer Landesregierung in der Bundesrepublik Deutschland.

Folgen der schweren Verletzung der Aufsicht über die Universität Tübingen durch die Landesregierung von Baden-Württemberg im Fall des Dr. Ryke Geerd Hamer.

Die Folgen der Verletzung der Aufsichtspflicht der Landesregierung über die Universität Tübingen im Fall des Dr. Hamer sind im Kerngehalt bekannt:

· Entzug der ärztlichen Zulassung (Approbationsentzug). Das Gericht begründete dieses im Kern mit der mittelalterlichen Begründung der Inquisitionsgerichte, dass Dr. Hamer nicht bereit war und ist, seinen biologischen Erkenntnissen und der durch ihm vorgenommenen Verifikation (u.a. mittels Computertomographie) abzuschwören, zugunsten der (unbewiesenen) Meinungen der Schulmedizin, wie sie beispielsweise an der Medizinischen Fakultät der Universität Tübingen gelehrt wird.

· Verurteilung des Dr. Hamer in Deutschland zu zwei Jahren Gefängnis, von denen Dr. Hamer ein Jahr „verbüßt“ hat, wegen Ausübung medizinischer Tätigkeit ohne staatliche Heilerlaubnis (Zulassung als Heilpraktiker oder Approbation als Arzt).

· Flucht des Dr. Hamer ins Exil nach Spanien (Malaga).

· Nicht abschließend rechtskräftige Verurteilung in Frankreich zu drei Jahren Haft, wegen illegaler Ausübung einer medizinischen Tätigkeit und absichtlicher Irreführung (Betrug). 

· Verurteilung des Dr. Hamer am 9.9.2004, aufgrund eines europäischen Haftbefehles, in Spanien, auf Betreiben von Frankreich oder Deutschland oder Frankreichs und Deutschlands. (Die rechtliche Begründung dieser Verhaftung ist bis heute der Öffentlichkeit noch nicht bekannt gegeben worden.)

An dieser Stelle ist nicht von Bedeutung, ob seitens eines Gerichtes tatsächlich der Sachverhalt festgestellt worden ist, dass Dr. Hamer nach seinem Approbationsentzug jemals eine „illegale medizinische Tätigkeit“ ausgeübt hat oder ob Dr. Hamer lediglich sein Recht auf aktive Informationsfreiheit und Meinungsfreiheit im Rahmen von Veröffentlichungen, Vorträgen und Gesprächen wahrgenommen hat, das dann als absichtliche Irreführung (Betrug) und „medizinische Tätigkeit“ behauptet wurde.

Hätte die Landesregierung von Baden-Württemberg nach 1986, nach dem Verwaltungsgerichtsverfahren, das die Universität Tübingen zur Fortsetzung des Habilitationsverfahrens verpflichtete, ihre Aufsichtspflicht über die Universität Tübingen nicht schwer verletzt, wäre weder der Approbationsentzug, noch die Verurteilung in Deutschland, noch die einjährige Haft in Deutschland, noch die Verurteilung in Abwesenheit in Frankreich, noch die Verhaftung des Dr. Hamer am 9.9.2004 in Spanien auf Betreiben dritter Staaten, möglich gewesen.

Bei einem Abschluss des Habilitationsverfahrens, hätte die Universität Tübingen nicht umhin können, als Universität (Wissenschaft und Lehre i.S.d. GG 5.3), eine klare wissenschaftliche Aussage über die von Dr. Hamer vorgelegten Beweise zu treffen. 

Die etwaige Aussage, dass das Vorbringen von Dr. Hamer nicht in Einklang mit der Schulmedizin steht, wäre vollkommen ungeeignet, die Habilitationschrift zurück zu weisen. Schon an eine Promotion wird ja bekanntlich die Grundanforderung gestellt, dass hier etwas Neues nachgewiesen worden ist. Es liegt in der Natur der Sache, das etwas „Neues“ nicht in voller Übereinstimmung mit dem Alten, dem Bisherigen, dem bisher Bekannten oder dem bisher als gesichert nachgewiesen Angenommenen steht.

Ebensowenig wie eine Dissertation mit der Begründung zurückgewiesen werden kann und darf, das hier nicht „Altes“, sondern etwas „Neues“ nachgewiesen worden ist, ist eine solche Begründung geeignet, eine Habilitationsschrift zurück zu weisen.

Eine Dissertationsschrift oder Habilitationsschrift kann und darf nicht deshalb zurück gewiesen werden, weil in dieser Schrift die Grundanforderung erfüllt ist, die an eine Dissertationsschrift und Habilitationsschrift gestellt ist: dem Nachweis von etwas, das bisher noch nicht nachgewiesen worden ist.

Wenn an eine Dissertations- und Habilitationsschrift (berechtigt) die Anforderung gestellt ist, dass hier etwas „Neues“ nachgewiesen werden muss, so liegt es in der Natur der Sache, dass das „Neue“ geeignet sein kann, dass „Alte“ zu überwinden oder gar zum Zusammenbruch zu bringen.

Die oben zitierte Aussage des Dekan der Medizinischen Fakultät der Universität Tübingen, Prof. Voigt vor Gericht: „Nein, wir wollen es nicht wissen! Und ich werde immer gegen Dr. Hamer stimmen, egal was er schreibt“, sowie die Aussage des Prof. Voigt vor Gericht, dass die Medizinische Fakultät der Universität Tübingen die Fortsetzung des Habilitationsverfahrens abgelehnt hat, muss als dichter Hinweis dafür gewertet werden, dass der gesamten Medizinischen Fakultät der Universität Tübingen bekannt war und heute bekannt ist, dass Dr. Hamer in dieser Habilitationsschrift tatsächlich etwas „Neues“ nachgewiesen hat, das allerdings das Erfordernis mit sich bringt, das „Alte“ zu überwinden bzw. zu zerstören.

Erkennbar liegt hier ein Missbrauch der der Wissenschaft durch Grundgesetz Art. 5 Abs. 3 erster Satz zugewiesenen Freiheit durch die Universität Tübingen vor, dessen Ziel es ist, die Entfaltung der Wissenschaft in der grundgesetzlich (versucht) zu sichernden Freiheit, unter Missachtung der sich aus GG 12 Abs. 1 Satz 2 ergebenen, der Universität zugefallenen Macht und unter schwerer absichtlicher Verletzung des GG 20. Abs. 3 zu verhindern.

Abschließende Zuständigkeit:

Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) in Den Haag.

Wir erlauben uns, Sie auf unsere neueste Buchveröffentlichung hinzuweisen, die der Verein WWuM e.V. als Band III in der Reihe „Eisodus – Aufbruch in unsere planetarische Zukunft“ herausgebracht hat.

Diese Reihe geht von der Hypothese aus, dass ein Exodus, vergleichbar dem Auszug aus Ägypten unter Mose, heute aus der Globalisierung nicht möglich ist, sondern nur ein Einzug, ein Eisodus, in die „menschliche Familie“, die die Präambel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte vom 10.12.1948 benennt, zu deren Sicherung am Tag zuvor, am 9.12.1948 die Völkermordkonvention verabschiedet wurde, die jetzt im VStGB und im IStGH in Den Haag ihre weitere Konkretisierung fand, möglich ist. 

Auf S. 85 bis S. 129 sind insbesondere die Vorgänge um Dr. Ryke Geerd Hamer (aufgrund der Natur der Sache vor der Verhaftung am 9.9.2004 in Spanien) dargestellt und gesellschaftlich eingeordnet werden. Auf S. 71 bis S. 84 sind die verifizierten wissenschaftlichen Erkenntnisse des Dr. Hamer allgemeinverständlich zusammenfassend dargestellt.

Das Buch dient der Vorbereitung des Vorbringens der Beweise des Gesamtzusammenhanges beim zuständigen Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag, da in diesem Buch schon Beweise enthalten sind, die begründet vermuten lassen, dass die Bundesrepublik Deutschland, bzw. die zuständigen Länder zu der ihnen obliegenden Strafverfolgung nach Kenntnisnahme von zweifelsfreien Beweisen, nicht gewillt ist bzw. nicht gewillt sind.

Das Buch ist erschienen im klein-klein-verlag:

Karl Krafeld/Stefan Lanka

Das Völkerstrafgesetzbuch verlangt die Überwindung der Schulmedizin!

Mit Analysen des globalen AIDS- Und Impfverbrechens und einem Beitrag über die lebensbejahende Medizin der Zukunft, der Neuen Medizin des Dr. Ryke Geerd Hamer.

Stuttgart, 2004; www.klein-klein-verlag.de
Auf S.191 bis S. 267 sind hier Dokumente aus Baden-Württemberg veröffentlicht und dargestellt, die teilweise in Bayern ihren Ursprung haben. Hier wurde auch ein Dokument direkt aus der Landesregierung von Baden-Württemberg veröffentlicht, sowie Dokumente, die nachweisbare Absichtshandlungen wider besseren Wissen in den Landesgesundheitsbehörden von Baden Württemberg zweifelsfrei beweisen.

In diesem Beweis-Kontext der Absichtshandlungen ist der Umgang der Universität Tübingen mit Dr. Ryke Geerd Hamer seit nunmehr über 20 Jahren und die Sicherung aufgrund unterlassener Aufsicht über die Universität Tübingen, durch die Landesregierung von Baden-Württemberg, einzuordnen.

Ausdrücklich weisen wir darauf hin, dass es sich bei diesem Schreiben um eine Eingabe aufgrund GG 17 an die Landesregierung von Baden-Württemberg, als „zuständige Stelle“ für die Aufsicht über die Universität Tübingen, insbesondere im Hinblick auf GG Art. 5. Abs. 3, letzter Satz („Treue zur Verfassung“) handelt.

Vollkommen unabhängig davon, wer der Betreiber der Verhaftung des Dr. Hamer am 9.9.2004 in Spanien ist, hat diese Verhaftung zur Folge, dass jetzt europäische Bürger, insbesondere aus Deutschland, eine konsequente Aufklärung der Vorgänge um Dr. Hamer und insbesondere der Ursachen der heutigen Vorgänge abverlangen, ohne auch nur im Ansatz eine falsche Rücksichtnahme auf irgendwelche Interessen, vollkommen unabhängig vom Ansehen und vom gesellschaftlichen Status derjenigen, die hier offen oder im etwaigen Hintergrund ihre Interessen versuchen durchzusetzen, zu nehmen, wie es insbesondere GG Art. 20 von allen Organen der vom Volke ausgehenden staatlichen Gewalt zwingend abverlangt.

Die Unterlassung der Aufsicht über die Universität Tübingen durch die Landesregierung von Baden-Württemberg (Wissenschaftminister) in den letzten 20 Jahren gewinnt hier die zentrale Bedeutung, unabhängig davon, ob die Aufsichts-pflichtverletzung hier fahrlässig, grobfahrlässig oder absichtlich erfolgte.

Aufgrund der Gesamtdimension, dass hier im Rahmen eines ausgedehnten und systematischen Irreführungsangriffs gegen die Zivilbevölkerung, in dem aktiv verhindert wird, dass verifizierte wissenschaftliche Erkenntnisse bekannt und angewendet werden, mittels Irreführungen ein Teil der Bevölkerung unter Lebensbedingungen gestellt wird, die geeignet sind, deren körperliche Zerstörung ganz oder teilweise herbeizuführen (Erwirkung zur Zustimmung zu riskanten Medikationen mittels absichtlicher Irreführung, mittels absichtlicher Unterdrückung von der Medizinwissenschaft (Universität Tübingen) seit 20 Jahren bekannten Tatsachen) (§ 7 Abs. 1 Nr. 2 VStGB), wird hier nochmals darauf verwiesen, dass § 13 Abs. 2 VStGB selbst die fahrlässige Verletzung der Aufsichtspflicht unter Strafe stellt, die nach § 5 VStGB nicht verjährt.

Es mag dahin gestellt sein, ob für die Vergangenheit der Landesregierung von Baden-Württemberg hier eine fahrlässige oder vorsätzliche Unterlassung der Erfüllung der Aufsichtspflicht über die Universität Tübingen nachweisbar ist.

Nach Eingang dieses Einschreiben mit Rückschein und für den Fall der weiteren Untätigkeit der Landesregierung in dieser Angelegenheit der Unterlassung der Aufsicht über die Universität Tübingen, insbesondere im Hinblick auf GG Art. 5 Abs. 3 zweiter Satz, müsste von einem erwiesenen Vorsatz der Landesregierung ausgegangen werden, der ggf. dem IStGH in Den Haag vorzutragen wäre.

Aufgrund der Dringlichkeit der Klärung dieser Angelegenheit, die durch die Verhaftung des Dr. Hamer am 9.9.2004 in Spanien entstanden ist, werden wir eine Abschrift dieses Schreien an das Auswärtige Amt, das für die konsularische Betreuung des Dr. Hamer zuständig ist, zukommen lassen.

Selbstverständlich werden wir Abschriften dieses Schreiben auch Interessierten zukommen lassen, da die Menschenrechte in Europa nur dann gesichert werden können, wenn die Transparenz und die Überprüfbarkeit gesichert sind.

Abschließend hat die Verhaftung des Dr. Hamer am 9.9.2004 in Spanien das Erfordernis erwirkt, die Gesamtvorgänge – und insbesondere die Verantwortlichen – öffentlich transparent zu machen.

Nur denjenigen, die etwas zu verbergen haben mißfällt dieses. Die Sicherung der Menschenrechte in Europa allerdings verlangt Transparenz, ohne falsche Rücksichtnahme, im falsch verstandenen staatlichen Interesse.

Die grundgesetzlich gesicherte Freiheit der Wissenschaft kann keinesfalls in Richtung einer Freiheit von Wissenschaftlichkeit ausgelegt und praktiziert werden, wie dieses offensichtlich an der Universität Tübingen Selbstverständlichkeit war und heute noch Selbstverständlichkeit ist.

Die Universität Tübingen, vertreten durch den Dekan der Medizinischen Fakultät Prof. Voigt legte am 16.12.96 vor dem Verwaltungsgericht dar:

„In der Schulmedizin weiß man über Krebs quasi nichts!“ Prof. Voigt legte vor dem Gericht, aufgrund der Nachfrage des Richters dar, dass Dr. Hamer recht haben könnte. ..... „Nein, wir wollen es nicht wissen. Und ich werde immer und immer gegen Dr. Hamer stimmen, egal was er schreibt!“.

Klarer hätte die Universität Tübingen nicht vor Gericht dokumentieren können, dass diese Universität aus GG 5.3 für sich das Recht der Freiheit von der Wissenschaftlichkeit ableitet und für sich in Anspruch nimmt.

Wissenschaft, i.S.d. GG 5.3 kann und darf sich nicht damit begnügen, dass man „quasi nichts weiß“, um dann hartnäckig auf sein Recht bestehen zu wollen, nichts wissen zu wollen und ausdrücklich erklärt, dass man immer gegen geschaffenes Wissen, in einem Bereich, in dem man eingestandenermaßen „quasi nichts weiß“ stimmen (und eintreten) wird.

Es sei dahingestellt, ob eine solche Wissenschaft in Freiheit von Wissenschaftlichkeit außerhalb von Universitäten und in Disziplinen, die nicht GG 2.2. (Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit) berühren, zulässig ist. Die medizinische Wissenschaft berührt immer GG 2.2.. Die medizinische Wissenschaft hat in Praxis immer eine Relevanz zu GG 2.2., eine Relevanz zum Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Hier, in der Medizinwissenschaft ist der Luxus „quasi nichts zu wissen“ und nachhaltig nichts wissen zu wollen, nicht duldbar und mit der grundgesetzlich gesicherten Freiheit der Wissenschaft nicht im Ansatz vereinbar.

In der Bundesrepublik Deutschland und somit auch im Land Baden-Württemberg werden die Universitäten und die Gehälter der Professoren überwiegend finanziert durch die Steuerzahlungen der einzelnen Bürger. Das ist richtig und das ist wichtig, im Hinblick auf die Sicherstellung der grundgesetzlich abverlangten Freiheit der Wissenschaft. Die sog. Drittmittelfinanzierung der Wissenschaft und Forschung birgt immer das Risiko in sich, dass sich Wissenschaft von der grundgesetzlich abverlangten Freiheit löst und sich den Interessen Dritter unterwirft. Dritter, die die Wissenschaft anweisen könnten, „nichts wissen zu wollen“, um das quasi Nichtwissen zu stabilisieren.

Die Finanzierung der Hochschulen durch die Allgemeinheit bestimmt, dass Wissenschaft und Forschung dem Interesse der Allgemeinheit zu dienen hat, dass Forschung sich also nicht mit dem „quasi Nichtwissen“ begnügen darf und Wissenschaft und Forschung insbesondere nicht sich hartnäckig weigern darf, das „quasi Nichtwissen“ durch „Wissen“ zu überwinden.

Die Aussagen des Prof. Voigt vor Gericht belegen, dass die Universität Tübingen sich diesen Luxus der Sicherung des „quasi Nichtwissens“ und der nachhaltigen Weigerung, dieses durch Wissen zu überwinden, auf Kosten der steuerzahlenden Bürger glaubt leisten zu dürfen, unter Duldung der Landesregierung von Baden-Württemberg.

Es liegt in der Natur der Sache, dass im Bereich der Medizinwissenschaft das hartnäckige Bestehen auf den Status des „quasi Nichtwissens“ und der hartnäckigen Weigerung diesen Status durch Wissen, durch neues geschaffenes Wissen, eben durch Wissenschaft zu überwinden (Prof. Voigt: „Nein, wir wollen es nicht wissen“), zumindest das Risiko in sich birgt, dass mit den Steuergeldern der Bürger, Maßnahmen (Erkenntnisse, Beweise) verhindert werden, die das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit der Bürger sichern könnten. Eine solche universitäre Praxis darf keine Landesregierung, unter Bezugnahme auf GG 5.3 dulden.

Die Stellungnahmen der Tübinger Professoren Keuth und Rassner, die die Universität Tübingen mit Schreiben vom 17.11.03, also nahezu 17 Jahre nach den Aussagen des Prof. Voigt vor Gericht, dem Gericht vorlegt und auf die Prof. Niemitz in seiner „Stellungnahme zur Stellungnahme“ vom 18.3.2004 eingeht, müssen als Beleg dafür gewertet werden, dass die Universität Tübingen auch heute noch das Recht auf eine Wissenschaft, frei von Wissenschaftlichkeit, geduldet durch die Landesregierung von Baden-Württemberg, für sich in Anspruch nimmt und selbstverständlich vom Bürger über Steuern finanzieren läßt.

Prof. Keuth, der als „Wissenschaftstheoretiker“ dargestellt wird, macht die Medizinwissenschaft frei von Wissenschaftlichkeit deutlich, indem er nachhaltig behauptet, bei dem in der Medizinwissenschaft verwendeten Systembegriff handelt es sich zwar um etwas Abstraktes, aber doch um etwas real Existierendes.

Ein Statiker beispielsweise kann über solche wissenschaftstheoretische Haltlosigkeit nur mitleidig lächeln. Dem Statiker ist bekannt, dass der Laie meint, dass ein statisches System etwas Reales wäre und der Statiker selbst auch immer wieder von statischen Systemen spricht, ähnlich, wie die Schulmedizin vom Immunsystem spricht.

Der Statiker beispielsweise weiß, dass ein Fachwerkträger, bei dem die Knotenpunkte fest verbunden sind (geschweißt, genietet usw.) ein, zumindest in der Vorcomputerzeit, extrem schwer zu berechnendes statisch mehrfach unbestimmtes System ist. Der Statiker definiert einfach, gegen die Wirklichkeit gewendet, die fest verbundenen Knotenpunkte als Gelenke, als bewegliche Verbindungen – und jetzt hat der Statiker ein leicht zu berechnendes System.

In Probleme kann der Statiker allerdings dann geraten, wenn er in Praxis ein richtig berechnetes statisches System in Verbindung mit Frequenzen bringt (eine Maschine oder ein Trupp Soldaten, die im Gleichschritt über eine Brücke marschieren usw.). Dann ist es möglich, dass sich das statische System in Praxis ganz anders verhält, möglicherweise sogar zusammenstürzt, als es sich der statischen Systemtheorie zufolge verhalten sollte.

Das Zusammenwirken von Statik und Dynamik gehört zum Allgemeinwissen und zur Allgemeinerfahrung, beispielsweise wenn eine Maschine in Gang gesetzt wird. Häufig ist beobachtbar, dass diese Maschine beginnt sich außergewöhnlich aktiv zu bewegen und sich danach wieder „beruhigt“. Man spricht davon, dass die Maschine die kritische Drehzahl durchläuft. Hier überlagern sich die Frequenzen des statischen Systems mit der Frequenz (aktuelle Drehzahl) der Maschine. Zufolge der theoretisch offenen Theorie, aufgrund der Asymptotenproblematik, bricht die Maschine auf dem Höhepunkt der kritischen Drehzahl zusammen, was sie real jedoch nicht oder ausgesprochen selten tut.

In der Statik, die durch relativ wenig Bewegung, im grundlegenden Unterschied zur Biologie bestimmt ist, ist „System“ lediglich ein sinnvoller Hilfsbegriff. Niemand würde hier die Behauptung aufstellen, dass dieses theoretische Konstrukt „System“ tatsächlich existiert.

Der Medizinprofessor Keuth allerdings behauptet in der Biologie die reale Existenz von Systemen, behaupte die reale Existenz eines Immunsystems. Und dieser Prof. Keuth wird nicht nur als Mediziner, sondern auch als Wissenschaftstheoretiker durch die Universität Tübingen ausgewiesen.

Gegenstand der Medizin ist die Biologie, ist das Leben. Hier ist andauernd etwas in Bewegung, in Veränderung. Umgangssprachlich mag es auch hier zulässig sein, von Systemen zu sprechen. Als wissenschaftstheoretisch begründeter und gerechtfertigter wissenschaftlicher Begriff ist der Systembegriff in der Medizin vollkommen ungeeignet.

Nachhaltig besteht Prof. Keuth nicht nur auf die Anwendung des Systembegriffs in der Medizin, exemplarisch am Begriff des Immunsystems, sondern behauptet die reale Existenz eine solchen Systems in der Biologie, behauptet die reale Existenz eines Immunsystems. Das ist eine leicht durchschaubare wissenschaftstheoretische Absurdität.

Prof. Dr. Alfred Hässig, mit dem wir vor seinem Tode zusammen gearbeitet haben, der das Blutspendewesen in der Schweiz aufgebaut hat und der als „Vater der Immunologie“ in der Schweiz galt, zu der Zeit, als es in der Schweiz keinen Ordinarius auf einem Lehrstuhl für Immunologie gab, der nicht von einem seiner Schüler besetzt war, erzähle in Gesprächen gerne die Geschichte des Ursprunges des Begriffs „Immunsystem“ in der Medizin:

In den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts brachten fortschrittliche Medizin-wissenschaftler, anfangs erfolglos, bei den Hochschuladministrationen das Erfordernis der Einrichtung von Lehrstühlen für Immunologie vor. Für derartig abstrakt absurd Erscheinendes waren die Hochschulverwaltungen nicht bereit Geld auszugeben. Niemand, der über Geld etwas zu sagen hatte, konnte sich unter „Immunologie“ etwas vorstellen. Dann gingen die Medizinwissenschaftler dazu über, den für die Hochschuletats Zuständigen darzulegen, dass es so etwas wie ein „Immunsystem“ gibt, etwas Ähnliches, wie ein Organ. Das überzeugte diejenigen die für die Hochschulfinanzen zuständig waren und es wurden Lehrstühle für Immunologie eingerichtet.

Auf diesem Kenntnishintergrund der Geschichte der Wortbildung „Immunsystem“ in der Medizin ist es nicht nur absurd, sondern lächerlich, wenn ein Medizinprofessor der Universität Tübingen, dessen wissenschaftlicher Schwerpunkt „Wissenschaftstheorie“ darüber hinaus noch ausgewiesen wird, vor einem Gericht die reale Existenz eines „Immunsystems“ behauptet. Wissenschaftlich ist die häufige Verwendung des Wortes „Immunsystem“ in den letzten 50 Jahren vollkommen ungeeignet, in der Biologie ein real existierendes Immunsystem zu schaffen. Das muss auch jeder Medizinprofessor, auch an der Universität Tübingen, auch ein Prof. Keuth wissen. 

Prof. Keuth wird durch Prof. Rassner noch übertroffen. Prof. Rassner behauptet es „als ethisch unverantwortlich und völlig ausgeschlossen, dass die „Schulmedizin beziehungsweise unsere Gesellschaft“ der Neuen Medizin „Raum gibt“, um z.B. im Rahmen einer klinischen Therapiestudie dies zu überprüfen, beziehungsweise zu verifizieren (oder zu widerlegen).“

Es ist erschreckend, was ein Professor der Universität Tübingen, im Auftrage der Universität Tübingen hier vor einem Gericht durcheinanderwerfen kann und darf.

Prof. Keuth wirft hier „Verifikation“, d.h. die Überprüfung von Hypothesen und „Therapie“ wild durcheinander. Das ist unethisch. So wie jede Therapie eine sorgfältigste Anamnese und Diagnose voraussetzt, ist es ethisch unverzichtbar, vor einer Therapiestudie zuerst einmal weitest möglich, die zugrundeliegenden Hypothesen zu überprüfen, zu verifizieren bzw. zu falsifizieren.

Es ist unethisch, eine Hypothesenverifikation oder –falsifikation mittels Therapieexperimenten (Therapiestudien) durchzuführen, wenn andere Überprüfungsmöglichkeiten offen stehen.

Offensichtlich ist derartiges unethisches, ethisch unverantwortliches Handeln im Zusammenhang mit Therapiestudien Normalität an der Universität Tübingen. Anders kann die Äußerung von Prof. Rassner nicht verstanden werden.

Dieses Durcheinanderwerfen von „Therapiestudien“ und Überprüfung von Hypothesen ist geeignet, begründet zu vermuten, dass nicht nur Prof. Rassner, sondern die gesamten Medizinische Fakultät der Universität Tübingen, diese unverzichtbare ethische Minimalanforderungen, die an jede Therapiestudie zwingend zu stellen ist, in Praxis nachhaltig ignoriert.

Tatsächlich würde die Überprüfung der Aussagen des Dr. Hamer „Experimente“ mit Menschen, mit Kranken, erfordern.

Erforderlich wäre hierzu die Zustimmung der Patienten, Folgendes beim Patienten durchführen zu dürfen:

· Computertomographie des Kopfes, die in der Regel als diagnostisches Mittel in der Klinik nicht angewandt wird.

· Intensive Anamnese gemeinsam mit dem Patienten.

· Nicht mehr und nicht weniger.

Das behauptet Prof. Rassner als „ethisch unverantwortlich und völlig ausgeschlossen“ für die Schulmedizin.

Tatsächlich ist es eher als ethisch unverantwortlich zu bewerten, wenn auf diagnostische Möglichkeiten (hier Computertomographie) und auf eine fundierte Anamnese verzichtet wird und auf der Grundlage dieses Verzichtes riskante Medikationen oder gar „Therapiestudien“ erfolgen.

Ethisch verantwortungslos ist es auch eher, wenn wissenschaftlich arbeitende Ärzte absichtlich nicht wissen wollen (vgl. Prof. Voigt, 1986 vor Gericht: „Ob er recht hat, interessiert mich nicht!“) auf welche konkreten biologischen Vorgänge im Patienten die Computertomographie, die Anamnese und die Diagnose im engeren Sinne hinweisen, um dann, auf der Grundlage von Wissen, eine Therapie gezielt und nebenwirkungs-risikoarm einsetzen zu können.

Selbst die Tatsache, dass nicht auszuschliessen ist, dass Dr. Hamer diesen Medizinwissenschaftlern der Universität Tübingen geistig und im Hinblick seines tatsächlich, dem Wohl von Menschen verpflichteten Forschungsinteresse, erheblich überlegen ist, ist vollkommen ungeeignet, das Verhalten der Universität Tübingen im Jahre 1986 und das heutige Verhalten der Universität Tübingen zu rechtfertigen. Ebenso wäre dieses vollkommen ungeeignet, die Duldung dieses Verhaltens der Universität Tübingen durch die Landesregierung von Baden-Württemberg (Wissenschaftsminister) zu rechtfertigen.

Es ist jetzt im ersten Schritt vollkommen nachrangig, wer der tatsächliche Betreiber der Verhaftung des Dr. Hamer am 9.9.2004 in Spanien war und ist. Die Tatsache der Verhaftung des Dr. Hamer am 9.9.2004 ist unstrittig. Gleichermassen ist unstrittig, dass diese Verhaftung einen dringlichen Klärungsbedarf, ohne falsche Rücksichtnahmen zwingend erforderlich macht, insbesondere im Hinblick auf die für die Ursachen der Verhaftung Verantwortlichen, da die Verhaftung nur Folge der Ursache war und ist.

Als Ursache drängt sich hier das damalige und das heutige Verhalten der Landesregierung von Baden-Württemberg (Wissenschaftsminister) auf, die zumindest fahrlässig ihre Aufsichtspflicht gegenüber der Universität Tübingen im Hinblick auf die grundgesetzlich von der Wissenschaft bindend abverlangten „Treue zur Verfassung“ schwer verletzt hat.

Für eine Fortsetzung dieser Aufsichtspflcihtverletzung der Landesregierung von Baden-Württemberg gegenüber der Universität Tübingen, nach der Verhaftung des Dr. Ryke Geerd Hamer am 9.9.2004, aufgrund von bisher noch undurchschaubaren Aktivitäten im Hintergrund, wird heute und in Zukunft niemand mehr Verständnis aufbringen können, der dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland und der am 10.12.1948 durch die Vereinten Nationen verkündigte Allgemeine Erklärung der Menschenrechte verpflichtet ist.

Wir drängen hier auf sachliche Klärung ohne falsche Rücksichtnahme auf das Ansehen und auf den Status Beteiligter im Vordergrund und im Hintergrund, zum Wohle der Allgemeinheit und insbesondere der Steuer- und Krankenkassenbeiträge zahlenden Bürger der Bundesrepublik Deutschland.

Es kann gegenwärtig nicht ausgeschlossen werden, dass dann, wenn die Landeregierung von Baden-Württemberg ihrer Aufsichtspflicht gegenüber der Universität Tübingen nachgekommen wäre und die Universität Tübingen sich dem Gerichtsurteil unterworfen hätte und das Habilitationsverfahren pflichtgemäß fortgesetzt hätte, bei einer gleichzeitigen Verbesserung der gesundheitlichen Situation der Allgemeinheit, in den letzten Jahren die Krankenkassenbeiträge (und damit die Lohnnebenkosten) hätten erheblich gesenkt werden können, in einer Dimension, die gegenwärtig der Bundesgesundheitsministerin und der Bundesregierung noch als nicht realisierbare Utopie erscheinen und Verschlechterung der Lebensbedingungen der Langzeitarbeitslosen infolge von Hartz IV, überflüssig gemacht hätten. 

Auch diesen Luxus der Vergeudung von Geld des Bürgers können Bürger sich in der Zeit der „leeren Kassen“ nicht mehr leisten.

Möglicherweise erweisen sich die Gehälter der beteiligten Professoren an der Universität Tübingen als vernachlässigbar gering, im Hinblick auf die erheblichen Geldmengen der Bürger, die in den letzten Jahren hätten eingespart werden können, wenn die Professoren sich nicht hartnäckig geweigert hätten etwas wissen zu wollen und nachhaltig den Status des „quasi nichts Wissens“ (und der Durchführung teurer Chemotherapie auf dieser Grundlage des Nichtwissens), gegen jeden Ansatz wissenschaftlicher Grundsätze gewendet, die grundgesetzlich gesicherte Freiheit der Wissenschaft absichtlich missbrauchend gehandelt hätten. Möglicherweise hätte sehr viel Geld (Lohnnebenkosten) gespart werden können, wenn die Landesregierung von Baden-Württemberg (Wissenschaftsminister) hier nicht nachhaltig ihre Aufsichtspflicht gegenüber der Universität Tübingen verletzt hätte.

Wir erwarten eine Aufklärung der Vorgänge an der Universität Tübingen durch die Landesregierung, ohne falsch verstandenes staatliches Interesse und ohne falsche Rücksichtnahme auf das Ansehen und den Status von beteiligten Personen und Institutionen. 

Die Verhaftung des Dr. Hamer am 9.9.2004 zwingt uns, dieses von der Landesregierung von Baden-Württemberg abzuverlangen.

Mit freundlichem Gruss

Karl Krafeld
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